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S a t z u n g 

zur 3. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Sulzberg" 

(vereinfachtes Verfahren) 

Zur 3. Änderun_g des Bebauungsplane-s "Gewerbegebiet Sulzberg" 
erläßt der Markt Sulzberg aufgrund der§§ 2 Abs. 4, 10 und 
13 des Baugesetzbuches - BauGB - in der denzeit geltenden 
Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Frei
staat Bayern - GO - folgende Änderungssatzung: 

§ 1 - Für die 3. Änderung des Bebauungsplanes gilt die von 
der Lipp Bauplanung, 8964 Nesselwan_g am _09.12.90 ge
fertigte Bebauungsplanänderungszeichnung. 

Der Textteil für den Geltungsbereich des Bebauungspla
nes "Gewerbegebiet Sulzberg" in der Fassung des Geneh
migungsbescheides des Landratsamtes Oberallgäu vom 
11.10.1976, ergänzt durch den Textteil der 1. Änderung 
vom 04.08.86, wird in der 3. Änderung beibehalten. 

§ 2 - Diese Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung nach§ 12 
BauGB in Kraft. 

Sulzberg, den 30. Jan. 1992 

Steinle 
J • Bürg 

ULZBERG 

Fassung vorn 
13.01.1992 



3. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Sulzberg 

Ausfertigungsvermerke (vereinfachtes Verfahren gern. § 13 BauGB 

vom Q2 •, 
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3. Bekanntmachung des Inkrafttretens der vereinfachten 

Änderung des Bebauungsplanes 

Sulzberger Bürgerblatt Nr. 5 

Sulzberg, den 30. Jan. . . . . 



B e g r ü n d u n g 

zur 3. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Sulzberg" 
(vereinfachtes Verfahren) 

1. Durch die geringfügige Erweiterung des Bebauungsplanes mit 
Festsetzung einer überbaubaren Fläche im Westen des beplanten 
Gebietes soll die planungsrechtliche Grundlage für die Be- . 
bauung durch einen Gewerbebetrieb geschaffen werden . 

.. 
2. Die Erweiterung ist insbesondere zur Aussiedlung eines Fuhr-

und Baggerbetriebes aus dem Dorfgebiet erforderlich und wird 
vom Markt Sulzberg befürwortet. 

3. Die gegebenen Grundstücksgrenzen stimmen mit der Erweiterung 
des beplanten Gebietes überein. 

4. B~lange der Landschaftspflege stehen der Erweiterung des Gel
tungsbereiches nicht entgegen. 

5. Die Bebauungsplanänderung hat keine AusKirkungen auf die 
Kostenh6he der Erschließungsanlage. 

Sulzberg, den 30. Jan. 1992 

ULZBERG 

Fassung vom 
21.11.1991 


